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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), welche für systemrelevante Banken eine
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent der nichtrisikogewichteten Aktiven
forderte, war in der Herbstsession 2015 Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Die
Beratung erfolgte zusammen mit zwei weiteren Motionen der SP- (Mo. 13.3743) und der
SVP-Fraktion (Mo. 13.3740), welche beide mit den Forderungen nach einem
Trennbankensystem ebenfalls die «Too-big-to-fail»-Problematik tangierten.
Leutenegger-Oberholzer stützte sich auf internationale wissenschaftliche Literatur und
erachtete sowohl die gegenwärtige Eigenkapitalquote von 3.2 Prozent als auch die von
der SVP bevorzugte Quote von 6 Prozent als ungenügend. Obschon die Motionärin
hervorhob, dass sie eine ungewichtete Kapitalquote von 10 Prozent der Aktiven
weiterhin als notwendig und erstrebenswert erachte, zog sie die Motion mit der
Begründung zurück, dass sie durch diesen taktischen Rückzug negative Signale  in
dieser Debatte durch einen ablehnenden Entscheid verhindern wolle. 1

MOTION
DATUM: 24.09.2015
CATALINA SCHMID

Kapitalmarkt

Eine Motion Graber (cvp, LU) verlangte, dass die 2008 von der UBS auf den SNB
StabFund (Stabilisierungsfonds) überführten Aktiven erst nach Erfüllung der
Empfehlung 19 des GPK-Berichts vom 30.5.10 an die UBS zurückgeführt werden
können. Die Empfehlung 19 fordert von der UBS die Prüfung des internen
Geschäftsgebarens rund um die Subprime-Krise, speziell das Verhalten und die
Entscheidungsfindung von Verwaltungsrat, Konzernleitung und Revisionsstelle.
Diesbezüglich soll abgeklärt werden, ob straf- und/oder zivilrechtliche Schritte der
Bank gegen die ehemalige Konzernleitung angezeigt wären. Wenigstens aber solle
transparent dargelegt werden, weshalb solche Klagen vom UBS-Verwaltungsrat nicht
angestrengt worden waren. Trotz rechtlicher Bedenken seitens des Bundesrats
betreffend der Vereinbarkeit einer gesetzlichen Weisung an die SNB (Einschränkung der
Handlungsfreiheit des SNB StabFund) und deren Unabhängigkeit wurde die Motion von
beiden Räten überwiesen, im Ständerat (Erstrat) bereits im Jahre 2010 mit 27 zu 7
Stimmen, im Nationalrat (Zweitrat; 2011) mit 106 zu 49 Stimmen. Lediglich die SVP-
Fraktion lehnte die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 01.03.2011
FABIO CANETG

Eine von der Geschäftsprüfungskommission (GPK-SR) 2010 im Zusammenhang mit dem
Prüfungsbericht in Sachen UBS/USA eingebrachte Motion forderte, dass
systemrelevante Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft
straffähig sein sollen, sofern sie massgeblich finanziell vom Staat unterstützt werden
(bisher: nur im Konkursfall). Leicht modifiziert (neu: Misswirtschaft als weitere
Bedingung für Straffähigkeit) nahm auch der Nationalrat (Zweitrat) die Motion
einstimmig an. Der Ständerat hatte das Begehren bereits 2010 ohne Gegenstimme
akzeptiert. 3

MOTION
DATUM: 02.03.2011
FABIO CANETG

Eine 2010 mit 149 zu 10 Stimmen vom Nationalrat angenommene Motion aus der
nationalrätlichen Finanzkommission (FK-NR) verlangte, dass „aus dem normalen
Rahmen fallende Kosten“, welche dem Staat im Falle einer unmittelbaren Verteidigung
der Interessen einer systemrelevanten Unternehmung anfallen, von der
entsprechenden Unternehmung zu tragen wären. Die Vorlage wurde in der
Wintersession 2011 vom Ständerat behandelt. Bürgerliche Gegner der Motion führten
an, dass im Entwurf zum neuen Steueramtshilfegesetz vorgesehen sei, solche Kosten zu
überwälzen und die Motion damit hinfällig werde. Die Ratslinke monierte erfolglos, dass
die Bedingungen für eine Überwälzung der Kosten im geplanten Steueramtshilfegesetz
zu eng gefasst seien. Die Motion wurde mit 20 zu 14 Stimmen abgelehnt. 4

MOTION
DATUM: 20.12.2011
FABIO CANETG
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Die nationalrätliche Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-NR) beschäftigte sich
mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma): Mit einer Motion strebte sie die
Veränderung der Kostenregelung im Fall der Einsetzung eines
Untersuchungsbeauftragten durch die Finma an. Bei Vorliegen eines Anfangsverdachts
auf aufsichtsrechtlich relevante Gesetzesvorstösse führt dieser im Auftrag der Finma
weitere Abklärungen durch. Die Motion sieht vor, dass die entsprechenden
Untersuchungskosten nur noch auf eine untersuchte Unternehmung überwälzt werden,
wenn sich der Vorwurf gegen sie bestätigt. Bisher hatte die untersuchte Unternehmung
die Kosten auch im Fall ihrer Entlastung getragen. Der Nationalrat nahm die Motion,
gegen den Antrag des Bundesrats, mit Stichentscheid des Präsidenten an. Sie wird 2012
vom Ständerat behandelt werden. 5

MOTION
DATUM: 21.12.2011
FABIO CANETG

Die eidgenössischen Räte berieten im Zuge der Behandlung der Lex USA zwei weitere
Geschäfte im Zusammenhang mit der Finma. Die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen beider Räte forderten mittels zweier gleichlautender Motionen
den Bundesrat dazu auf, die Aufsichtsbehörde zur Verschärfung ihrer Enforcement
Policy im Bereich der Gewährserfordernis zu bewegen. Die Aufforderung sollte unter
Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Finma erfolgen. Konkret wollten die Motionen
erreichen, dass vermehrt Berufsverbote für Bankmanager auf Basis von Art. 33
Finanzmarktaufsichtsgesetz ausgesprochen wurden. Thomas Aeschi (svp, ZG) verwies
auf formaljuristische Mängel der Motionen. Er argumentierte, dass der Bundesrat der
Finma keine direkten Vorschriften machen könne. Bundesrätin Widmer-Schlumpf
erachtete das Begehren ebenfalls als „nicht ganz einfach umsetzbar“. Trotz dieser
Bedenken wurden die Motionen sowohl im Nationalrat (mit 100 zu 83 Stimmen, gegen
den Willen von FDP und SVP) als auch im Ständerat (einstimmig) angenommen. 6

MOTION
DATUM: 18.06.2013
FABIO CANETG

Neben der parlamentarischen Initiative der FDP behandelte der Nationalrat in der
Herbstsession zwei aus der SVP-Fraktion stammende Motionen, die ebenfalls die
Abschaffung der Stempelsteuer forderten. Die erste Motion nahm das Begehren auf,
wonach Sach- und Vermögensversicherungen von der Stempelsteuer befreit werden
sollten und war damit äquivalent zum sich in der Subkommission befindlichen Teil der
parlamentarischen Initiative der FDP. Die zweite Motion wollte rückkaufsfähige
Lebensversicherungen, im Speziellen solche mit Einmaleinlage, von der Steuerpflicht
befreien. Der Bundesrat setzte sich gegen beide Begehren ein. Er argumentierte, dass
in der Steuerpolitik die Beseitigung der Heiratsstrafe und die
Unternehmenssteuerreform III Priorität hätten und er deshalb von weiteren, nicht
gegenfinanzierten Steuerabschaffungsabsichten absehen wolle. Sowohl die Ratslinke,
als auch die GLP und grosse Teile der CVP folgten dieser Argumentation, konnten sich
gegen SVP, FDP und BDP jedoch nicht durchsetzen. Die Motion betreffend Abschaffung
der Stempelsteuer auf Sach- und Vermögensversicherungen passierte mit 93 zu 86
Stimmen, während die Motion zur Abschaffung der Stempelsteuer auf rückkaufsfähigen
Lebensversicherungen mit 94 zu 86 Stimmen angenommen wurde. 7

MOTION
DATUM: 09.09.2013
FABIO CANETG

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat nach 2010 erneut mit einer
Motion, die im Nachgang zur UBS-Rettung von seiner GPK-SR eingereicht worden war.
In der ursprünglichen Fassung verlangte der Vorstoss, dass systemrelevante
Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft straffähig sein
sollten, wenn sie massgeblich vom Staat unterstützt wurden. Nach geltendem Recht war
eine solche Straffähigkeit nur im Konkursfall vorgesehen. Der Nationalrat hatte die
Motion 2011 leicht abgeschwächt. Zusätzlich zur staatlichen Intervention sollte die
Notwendigkeit der Intervention durch Misswirtschaft verursacht worden sein,
andernfalls sollten die Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und
Misswirtschaft weiterhin nur im Konkursfall straffähig bleiben. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass ein Strafbedürfnis nur
bestünde, wenn die Vermögen der Betroffenen zumindest gefährdet worden seien.
Gerade durch die staatliche Unterstützung wäre dies aber nicht gegeben, weshalb
unklar sei, welches Rechtsgut mit der Regelung geschützt werden sollte. Weiter würde
die Annahme der Motion zu einer Ungleichheit führen, weil private Interventionen nicht
zu einer Straffähigkeit führten, staatliche Unterstützung hingegen schon. Im Vergleich
mit Strafbestimmungen erachtete die Landesregierung präventive Massnahmen
(Verstärkung des Eigenkapitals, Erhöhung der liquiden Mittel) als besser geeignet, um
Unternehmen vor einer Staatsrettung zu bewahren. Der Ständerat folgte dieser
Argumentation nicht. Er war der Meinung, dass eine durch Misswirtschaft notwendig

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FABIO CANETG
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gewordene Staatsrettung nicht sanktionsfrei bleiben dürfe. Der Kommissionssprecher
Hans Hess (fdp, OW) beurteilte die bundesrätliche juristische Argumentation zwar als
richtig, erachtete die Forderung der Motion aber hauptsächlich als rechtspolitisch
motiviert. Sie sei als „Ausdruck des Unbehagens“ gegenüber einer möglichen
Staatsrettung ohne strafrechtlicher Konsequenzen im Falle von Gläubigerschädigung
und Misswirtschaft zu verstehen. Mit deutlicher Mehrheit (33 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung) entschieden sich die Kantonsvertreter/innen, die Motion an den Bundesrat
zu überweisen. 8

Die Finma war 2014 Gegenstand verschiedener Vorstösse, darunter die Motion Feller
(fdp, VD), welche forderte, dass alle Führungskräfte der Finma (Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung einer
Sicherheitsprüfung zu unterziehen seien. Die Sicherheitsprüfung sollte sicherstellen,
dass die künftigen Führungskräfte der Finanzmarktaufsicht aufgrund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit nicht in Interessenskonflikte mit der Bundesbehörde gerieten.
Ebenso könne mit der Sicherheitsprüfung die Integrität der Kandidatinnen und
Kandidaten überprüft werden. Der Bundesrat begrüsste die Motion, stellte jedoch –
entgegen der Behauptung des Motionärs (der sich dabei auf Medienberichte stützte) –
klar, dass eine entsprechende Sicherheitsprüfung bei der Ernennung von Mark Branson
zum interimistischen Direktor der Finma (per Februar 2014) gesetzeskonform
durchgeführt worden war. Der Bundesrat befürwortete allerdings die Ausweitung der
Prüfungspflicht auf alle Führungskräfte und schlug vor, entsprechende Regelungen in
einer Departementsverordnung festlegen zu wollen. Im Nationalrat wurde die Motion
ohne Gegenantrag angenommen. Am Jahresende war das Geschäft im Ständerat
hängig. 9

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG

Zwei Motionen der SVP-Fraktion betreffend Stempelabgabe waren Ende 2014 nach wie
vor im Ständerat hängig. Die beiden Vorstösse forderten die Abschaffung der
Stempelabgabe auf Sach- und Vermögensversicherungen einerseits und die
Abschaffung der Stempelabgabe auf rückkaufsfähigen Lebensversicherungen mit
Einmaleinlage andererseits. Ihr Inhalt entsprach damit teilweise dem sich in der
Subkommission der WAK-NR befindlichen Teil der parlamentarischen Initiative der
FDP-Fraktion zur schrittweisen Abschaffung der Stempelsteuer. Beide Motionen waren
2013 vom Nationalrat angenommen worden. 10

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Weiterhin in der kleinen Kammer pendent war am Jahresende 2014 eine bereits 2011
vom Nationalrat angenommene Motion der WAK-NR. Der Vorstoss verlangte, dass die
Kosten aus Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten durch die Finma nicht in
jedem Fall von den untersuchten Firmen zu tragen seien, sondern nur dann, wenn sich
der Anfangsverdacht gegen sie bestätigte. 11

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Les chambres du peuple et des cantons ont adopté le classement de la motion sur
l'activité irréprochable des dirigeants des banques. 12

MOTION
DATUM: 15.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Das Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer gab auch im Rahmen einer Motion
der WAK-NR zu Diskussionen Anlass. Das Begehren wollte die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) dazu verpflichten, bei eingegangenen Meldeformularen eine
Eingangsbestätigung zu versenden. Dies sollte die bisherige Praxis, wonach der
Antragsteller den Zustellbeweis zu erbringen hatte, für die betroffenen Unternehmen
vereinfachen. 
Aus vielerlei Gründen vermochte der Bundesrat diesem Vorschlag nichts Positives
abzugewinnen: Die Landesregierung argumentierte erstens, dass eine solche Regelung
gegen den Grundsatz, dass der Nachweis steuermindernder Tatsachen dem
Steuerpflichtigen obliege, verstosse; zweitens sah der Bundesrat mit dem Begehren all
jene Unternehmen benachteiligt, die nicht vom Meldeverfahren Gebrauch machen;
drittens befürchtete die Regierung einen erheblichen Mehraufwand für die ESTV,
begleitet von entsprechenden Kosten. Der Nationalrat sprach sich im Sinne des
Bundesrats und gegen den Willen seiner Kommission dafür aus, die Motion mit 100 zu
88 Stimmen abzulehnen. 13

MOTION
DATUM: 16.06.2015
NICO DÜRRENMATT
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Die beiden Motionen der SVP-Fraktion, die die Abschaffung der Stempelsteuer zum
Inhalt hatten und 2013 vom Nationalrat angenommen worden waren, gelangten im
Dezember 2015 zur Beratung in den Ständerat. Mit Verweis auf eine parlamentarische
Initiative der FDP, die exakt das gleiche Begehren aufnahm wie die vorliegenden
Motionen und bis zur Beratung der Unternehmenssteuerreform III sistiert war, lehnte
die kleine Kammer die beiden SVP-Motionen ab. 14

MOTION
DATUM: 14.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Corrado Pardini (sp/ps, BE) affirme que les risques de conflit d'intérêt, entre
l'entreprise de révision et une banque ou assurance, lors d'un audit comptable ou
prudentiel, sont omniprésents étant donné la taille limitée du marché des entreprises
de révision. Dès lors, plusieurs irrégularités n'arriveraient jamais à l'oreille de la FINMA.
Une motion souhaite donc étendre le rôle de la FINMA dans le cadre de la loi sur la
surveillance des marchés financiers (LFINMA). Quatre mesures sont proposées pour
élargir les compétences de la FINMA. Elle deviendrait responsable de fixer l'étendue et
le contenue de la révision, de définir le mandat et l'entreprise de révision, de facturer
les frais à la société auditée et de réceptionner le rapport de révision. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a estimé que les risques de conflits d'intérêts avaient
été résorbés lors des récentes modifications de la loi sur la surveillance de la révision
(LSR). En effet, les entreprises de révision sont désormais sous la loupe de l'Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). De plus, il a précisé que le rapport
sur l'activité de la FINMA, en réponse aux postulats de Konrad Graber (cvp/pdc, LU)
12.4095, de Thomas de Courten (svp/udc, BL) 12.4121, de Daniela Schneeberger
(fdp/plr, BL) 12.4122 et Dominique de Buman (cap/pdc, FR) 13.3282 évaluait
positivement la surveillance de la FINMA. Lors du vote à la chambre du peuple, la
motion a été rejetée par 137 voix contre 51. Les voix du Parti socialiste et des Verts n'ont
pas été suffisantes. 15

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Les mutations structurelles engendrées par la numérisation transforment notre société.
Le secteur de la finance n'échappe pas à cette révolution. De nouveaux acteurs et de
nouvelles solutions inondent la finance numérique. Afin de prendre en compte ces
acteurs innovants et de garantir une réglementation adéquate, Claude Béglé (pdc, VD)
propose la création d'un poste de coordinateur pour assurer l'avènement de la
finance numérique. Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion du député vaudois. Il a
estimé que plusieurs autorités fédérales comme le Département fédérale des finances
(DFF), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la Banque nationale suisse (BNS) ou
encore l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) assuraient
déjà une transition optimale. De plus, il a précisé que le Secrétariat d'Etat aux questions
financières internationales (SFI) garantissait la coordination voulue par la motion.
L'objet a été retiré. 16

MOTION
DATUM: 14.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
demande au Conseil fédéral, par l’intermédiaire d’une motion, un projet de
modification de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA). Plus
précisément, la CER-CN préconise une séparation plus claire du mandat qui incombe
au Parlement et au gouvernement, et du mandat qui revient à l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). Une minorité de la commission soutient le
rejet de la motion. 
De son côté, le Conseil fédéral s’est opposé à la motion. Il a précisé qu’une séparation
absolue entre l’activité réglementaire et la surveillance entraînerait des charges
considérables pour l’Administration fédérale. En outre, le Conseil fédéral s’est réservé
le droit de transformer la motion en mandat d’examen en cas d’acceptation de la
première chambre. Au final, lors du vote, le Conseil national a adopté la motion par 126
voix contre 52. Seul le camp rose-vert s’est opposé à la motion. 17

MOTION
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Erich Ettlin (pdc, SO) a déposé une motion pour recentrer l'activité législative de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). En effet, il estime
que la FINMA empiète sur les responsabilités du Parlement, ou en d'autres termes,
qu'elle édicte des règles alors que l'activité réglementaire est à la charge du législateur.
La motion souhaite donc que la FINMA se concentre sur son activité de surveillance au
lieu d'envisager des projets de circulaires qui auraient un impact législatif. 
Si le Conseil fédéral a affirmé sa volonté de mieux définir les responsabilités qui

MOTION
DATUM: 24.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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incombent au Parlement, au gouvernement et à la FINMA, il propose de rejeter la
motion car d'autres travaux sont déjà en cours. Ainsi, sur la problématique de la
répartition des responsabilités, le Conseil fédéral rapporte que la motion Landolt (pbd,
GL) 17.3317 et la motion CER-CN 17.3976 ont déjà été adoptées au Conseil national.
Puis, sur la thématique des circulaires de la FINMA, il précise que les postulats Germann
(udc, SH) 17.3620 et Vogler (pdc, OW) 17.3566 ont également été acceptés. Finalement,
le Conseil des États a transmis l'objet à sa commission compétente pour un examen
détaillé. 18

Les nouvelles technologies financières, et notamment le «blockchain», attisent de
nombreux débats au quotidien. Face à la prolifération de ces technologies et l’arrivée
des cryptomonnaies dans la sphère financière, Giovanni Merlini (plr, TI) pointe du doigt
l’inadéquation entre ces nouvelles technologies et nos instruments judiciaires et
administratifs. Il a donc déposé une motion qui charge le Conseil fédéral de rendre
applicable aux cryptomonnaies les instruments procéduraux des autorités judiciaires
et administratives. Il estime qu’il existe actuellement des lacunes qui renforceraient
l’extorsion de fonds et le blanchiment d’argent. De plus, il explique que les autorités
judiciaires et administratives n’ont pas les instruments procéduraux adaptés aux
cryptomonnaies dans le cadre de la protection des valeurs patrimoniales. 
De son côté, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Bien qu’il avoue qu’une
problématique existe, il rappelle qu’un groupe de travail a été constitué afin de
développer des solutions éventuelles. Il considère donc que l’acceptation de la motion
serait prématurée. De plus, il a précisé que de nombreuses problématiques de ces
nouvelles technologies étaient déjà prises en compte par la loi sur le blanchiment
d’argent (LBA), et les lois sur les services financiers (LSFin) et les établissement
financiers (LEFin). 
Finalement, le Conseil national a adopté la motion par 99 voix contre 83 et 10
abstentions.  Des alliances hétéroclites ont décidé du sort de cet objet. Le Parti
socialiste, rejoint par les vert’libéraux, le PDC, le PBD et 12 voix du Parti libéral-radical
ont fait pencher la balance en faveur de l’acceptation de l’objet. Ainsi, les voix de l’UDC,
des verts et de 13 libéraux-radicaux n’ont pas été suffisantes pour s’opposer à la
motion. En outre, la division au sein du PLR a entraîné 7 parlementaires du groupe à
s’abstenir. 19

MOTION
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Ursula Schneider Schüttell (ps, FR) demande au Conseil fédéral une modification de la
loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Plus précisément, elle souhaite que l’obligation de
diligence, prévue pour les personnes «réputées comporter un risque accru»,
s’applique aux transactions réalisées avec des centres financiers offshore. Selon la
parlementaire fribourgeoise, ce renforcement du contrôle de légalité s’impose après
les scandales liés au Panama Papers et Paradise Papers. 
Le Conseil fédéral s’est opposé au projet de renforcement de la LBA. Il a rappelé que
l’art.6 al.1 de la LBA prenait déjà en compte un renforcement de l’obligation de
diligence selon les risques de comportement illégal, et que ces risques étaient définis
dans l’art.13 al. 2 de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA). Parmi ces risques
figurent notamment le siège ou la nationalité. De plus, il a précisé que les standards
internationaux du Groupe d’action financière (GAFI) ne considéraient pas les relations
financières avec des places financières potentiellement offshore comme à risque. 
Lors du vote, la motion a été rejetée par 136 voix contre 57. La minorité du Parti
socialiste et des verts n’a pas réussi à faire entendre sa voix sur cette thématique
financière. 20

MOTION
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

En décembre 2017, l'Union européenne (UE) a publié une «liste noire» des juridictions
fiscales non coopératives. Cette liste se base sur des critères de transparence fiscale,
de fiscalité équitable et les standards du Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de
l'OCDE. 
Le parlementaire Cédric Wermuth (ps, AG) a déposé une motion pour que le Conseil
fédéral envisage des mesures et des sanctions pour les juridictions sur la liste noire. Il
propose également que le Conseil fédéral procède à un examen complémentaire et à
l'ajout d'autres juridictions fiscales non coopératives si nécessaire. La motion suit le
débat sur les paradise papers, et vise donc une prise en compte autonome de la liste
noire. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. D'une part, il estime qu'une base
légale manque pour appliquer la volonté de la motion. D'autre part, il privilégie une

MOTION
DATUM: 12.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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approche multilatérale. La motion a été rejetée à la chambre du peuple par 136 voix
contre 52. Les voix du Parti socialiste et des verts n'ont pas été suffisantes. 21

Dans les sociétés anonymes cotées en bourse, les conseiller-ère-s en vote exercent
une influence sur les voix des actionnaires. Pour être précis, ces conseiller-ère-s en
vote analysent l'entreprise et produisent une recommandation de vote. Or, des conflits
d'intérêts existent potentiellement. L'UE, la bourse américaine et la bourse helvétique
ont pointé du doigt les risque de conflits d'intérêts pour les conseiller-ère-s en vote.
Alors que le projet initial de révision du droit de la société anonyme (MCF 16.077)
s'attaquait à la problématique, l'article 700a P-CO a finalement été supprimé de la
révision. Thomas Minder (indépendant, SH) a donc déposé une motion pour légiférer
sur les conseiller-ère-s en vote. 
Le Conseil fédéral a recommandé d'adopter la motion. Elle a été validée par la chambre
haute sans opposition. 22

MOTION
DATUM: 16.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Prisca Birrer-Heimo (ps, LU) a déposé une motion pour soumettre tout type de négoce
dans le secteur des matières premières, même le négoce pour compte propre, à la loi
sur le blanchiment d'argent (LBA). 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il estime que le dispositif actuel est
suffisant et qu'un monitoring est régulièrement opéré. La motion a été classée car elle
n'a pas été traitée dans un délai de deux ans.

MOTION
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

En capitalisant sur le scandale des Paradise Papers, le groupe des Verts a déposé une
motion qui vise l'implémentation d'un impôt sur les transactions financières à partir
ou à destination des paradis fiscaux. Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de la
motion. Il a rappelé les engagements déjà existants en matière de blanchiment d'argent
comme le projet BEPS. La motion a été classée car elle n'a pas été traitée dans le délai
imparti.

MOTION
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

L'affaire des Panama et Paradise Papers a mis en exergue les stratégies d'évitement
fiscal. Pour lutter contre, Margret Kiener Nellen (sp, BE) a soumis une motion qui
propose l'obligation de déclaration pour les conseils juridiques à une institution sise
en dehors de la Suisse. Le Conseil fédéral recommande le rejet de la motion. Il
conseille d'attendre le 4ème rapport du GAFI et son implémentation dans la loi sur le
blanchiment d'argent (LBA). 
La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans le délai imparti.

MOTION
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Banken

Ihren Schatten voraus warfen im Berichtsjahr 2014 zwei Motionen aus den Reihen der
SP und der SVP. Beide forderten, die Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante
Banken zu erhöhen. Konkret schwebte den Genossen eine ungewichtete
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent vor, während die Motion der SVP-Fraktion
eine Höhe von 6 Prozent für systemrelevante Institute vorschlug. Beide Geschäfte
wurden, obwohl sie bis zum Jahresende 2014 nicht in den Räten behandelt wurden,
verschiedentlich von den Medien aufgegriffen, im Speziellen im Zusammenhang mit der
Publikation des Expertenberichts der Gruppe „Brunetti II“ zur Finanzmarktstrategie
(siehe unten, Finanzplatz und Bankgeheimnis). 23

MOTION
DATUM: 06.12.2014
FABIO CANETG

In Sachen Finanzstabilität im EFD pendent war zum Jahresende eine Motion der WAK-
NR. Das 2013 überwiesene Begehren hatte gefordert, die Eigenkapitalanforderungen
für nicht-systemrelevante Banken in einer gesonderten Verordnung festzulegen. Die
Anforderungen sollten zudem in einem „korrekten“ Verhältnis zu den
Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante Banken stehen. 24

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die ständerätliche WAK kündigte Widerstand gegen den Risikokapital-Beschluss des
Nationalrates an, da dieser ordnungs- und steuerpolitisch quer in der Landschaft stehe
und auch bei den Kantonen nicht auf guten Boden gefallen sei. Eine Motion Forster
(fdp, SG) (Mo. 96.3651) die ebenfalls konkrete Massnahmen zur Förderung von
Risikokapital vorschlug, überwies der Ständerat deshalb zur näheren Prüfung an seine
Kommission. 25

MOTION
DATUM: 04.12.1997
EVA MÜLLER

Der Nationalrat überwies eine Motion der FDP-Fraktion zur Förderung von
Unternehmensgründungen im KMU-Bereich durch eine steuerliche Begünstigung von
Risikokapital als Postulat. Im Zentrum stand dabei die Befreiung von Venture-capital-
Beteiligungsgesellschaften vom Emissionsstempel sowie von jeglicher Ertrags- und
Kapitalsteuer sowie eine steuerliche Begünstigung von Privaten, die sich an
Risikokapitalgesellschaften direkt beteiligen. 26

MOTION
DATUM: 21.09.1998
URS BEER

Der Ständerat lehnte ein Postulat Schüle (fdp, SH) (Po. 97.3592) ab, der vorschlug, als
Alternative zu einer Kapitalgewinnsteuer eine neue Steuer auf den Vermögenszuwachs
zu prüfen. Der Vermögenszuwachs aus dem Lohn, der bereits der Einkommenssteuer
unterliegt, wäre dabei befreit worden. Gegen den Vorstoss wurde eingewandt, dass
Vermögenszuwachs auch durch Buchgewinne entsteht und die Besteuerung nicht
realisierter Gewinne im Widerspruch zum heutigen Steuersystem stünde. Hingegen
überwies der Ständerat eine Motion Delalay (cvp, VS) (Mo. 97.3647) zur Aufhebung von
Steuerlücken in Postulatsform, die auf die Einführung einer Depotsteuer, einer Steuer
für kurzfristige Kapitalgewinne für natürliche Personen und eine Besteuerung der
Erträge aus den Kapitalversicherungen mit Einmalprämien zielt. Eine WAK-Minderheit
des Nationalrates um Jans (sp, ZG) strebte mit einer Motion (Mo. 97.3192) die volle
Besteuerung der Kapitalversicherungen mit Einmalprämien an. Der Vorstoss wurde
unter anderem mit dem Argument bekämpft, dass die WAK ohnehin über den
Behnisch-Bericht zur Schliessung von Steuerlücken diskutieren würde und im Moment
keine Entscheide präjudiziert werden sollten. Der Nationalrat lehnte die Überweisung
der Motion auch in der schwächeren Form des Postulats mit 58:68 Stimmen ab. 27

MOTION
DATUM: 21.09.1998
URS BEER

Indirekte Steuern

Sowohl eine Motion der SVP als auch eine Motion Jenny (svp, GL) (Mo. 07.3480) wollten
die Mehrwertsteuer per 1. Januar 2010 um ein Prozent senken unter der Bedingung,
dass bis dahin die Schulden des Bundes jährlich um 3 Mia Fr. gesenkt werden. Der
Bundesrat lehnte beide Motionen entscheiden ab, da einerseits der hohe Überschuss
im Jahr 2006 sowie die vorgesehenen Überschüsse 2008-2011 nicht für die
Finanzierung neuer Vorhaben zur Verfügung stehen und andererseits die Forderung
nach einer Steuersenkung bei der Mehrwertsteuer nicht der Steuerstrategie des
Bundesrates entspricht, welche darauf abzielt, dort steuerliche Erleichterungen
vorzunehmen, wo der positive Einfluss auf Wachstum und Arbeitsplätze am grössten ist.
Die Motion Jenny wurde im Ständerat und die Motion der SVP Fraktion im Nationalrat
deutlich abgelehnt. 28

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Als unrealistisch erachteten Bundesrat und eine klare Mehrheit des Nationalrats eine
Motion der Freiheits-Partei (Mo. 94.3401), die als Grundlage für die Budgetierung der
kommenden Jahre die Rechnung des Jahres mit dem letzten positiven Abschluss, also
1988, forderte. Auch eine von 1993 datierende Motion Giezendanner (fp, AG) (Mo.
93.3590), die den Bund zu einem Steuer- und Abgabenstopp bis Ende 1997 verpflichten
wollte, wurde vom Nationalrat, mit 39 zu 73 Stimmen, abgelehnt. Er folgte damit dem
Bundesrat, der im vorgeschlagenen «Moratorium» ein Hindernis für allfällige
Steuerreformen im Rahmen des Programms zur marktwirtschaftlichen Erneuerung
sah. 29

MOTION
DATUM: 14.03.1995
EVA MÜLLER

Bereits vorher hatte der Nationalrat mit 104 zu 45 Stimmmen aber eine Motion seiner
Finanzkommission überwiesen, die vom Bundesrat bis Ende 1998 ein
Anschlussprogramm zur Beseitigung des strukturellen Defizites verlangt. Die Motion
setzt ausschliesslich auf ausgabenseitige Massnahmen und verlangt in erster Linie eine
Verminderung der laufenden Ausgaben durch eine Vereinfachung der
Verwaltungsorganisation und von Normen und Standards sowie eine Reform des
Finanzausgleichs und Teilprivatisierungen. Der Ständerat folgte der grossen Kammer
entgegen dem Willen des Bundesrates oppositionslos. 30

MOTION
DATUM: 15.03.1995
EVA MÜLLER

Zwei Motionen Graber (lp, NE) (Mo. 94.3429) und Columberg (cvp, GR) (Mo. 94.3472),
die verlangten, im Rahmen der Massnahmen zur Sanierung des Bundeshaushaltes auch
den Abbau der gesetzlichen Vorgaben zu prüfen, wurden nach dem Nationalrat auch
vom Ständerat überwiesen. 31

MOTION
DATUM: 07.06.1995
EVA MÜLLER

Noch bevor das dritte Sanierungsprogramm für die Bundesfinanzen verabschiedet
wurde, verpflichtete der Ständerat den Bundesrat gegen dessen Willen per Motion
seiner Finanzkommission (Mo. 95.3073) einstimmig dazu, bis Mitte 1996 ein viertes
Sanierungsprogramm vorzulegen. Dieses soll bis zum Jahr 2000 eine
Ausgabenreduktion von wenigstens 80% des strukturellen Defizits, mindestens aber von
CHF 2.5 Mrd. durch die Neustrukturierung, den Abbau und den Verzicht auf
Staatsaufgaben bringen, wobei jedes Departement einen Beitrag von in der Regel 3%
des Haushaltsvolumens leisten soll. Der Motionstext nahm die bereits in anderen
Vorstössen geäusserte Forderung einer verfassungsmässigen Schranke auf, die ab dem
Jahr 2001 ein Wachstum der Staatsausgaben, das über das Wachstum des
Bruttoinlandprodukts hinausgeht, verhindern soll. Der Nationalrat, der vorläufig auf
punktuelle Sanierungsmassnahmen verzichten will, überwies die Motion in der
Herbstsession aber lediglich als Postulat. 32

MOTION
DATUM: 27.09.1995
EVA MÜLLER

Eine Motion der liberalen Fraktion (Mo. 94.3559), die zu Beginn jeder Session eine
Übersicht über alle neuen Stellen und Ausgaben forderte, die mit den traktandierten
Geschäften in Zusammenhang stehen, wurde gegen den Willen von Bundesrat Stich von
beiden Räten überwiesen. Eine weitere Motion der Liberalen (Mo. 93.3580), die den
Bundesrat aufforderte, im Voranschlag 1995 für jede einzelne Rubrik die gesetzlichen
oder verfassungsmässigen Grundlagen anzugeben und alle Ausgaben zu streichen, die
einer derartigen Grundlage entbehren, war zum Zeitpunkt ihrer Behandlung überholt
und wurde nur als Postulat überwiesen. 33

MOTION
DATUM: 05.10.1995
EVA MÜLLER

Noch weiter als die nationalrätliche Finanzkommission ging eine Motion Blocher (svp,
ZH), die das Bundesbudget über Minderausgaben innerhalb von nur zwei Jahren
ausgleichen und ab 1999 mit dem Schuldenabbau beginnen wollte. Neben der SVP
unterstützte jedoch lediglich die FP den Vorstoss; mit 130:38 Stimmen wurde die vom
Bundesrat als «Rosskur» bezeichnete Motion vom Nationalrat abgelehnt. 34

MOTION
DATUM: 10.06.1996
EVA MÜLLER
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Der Nationalrat wünschte mehr Tempo bei der Haushaltsanierung als der Bundesrat.
Im Rahmen der Beratungen des Legislaturfinanzplans 1997-1999 stimmte er mit 113:55
Stimmen einer Richtlinien-Motion (Mo. 96.3181) seiner Finanzkommission zu, die für
1997-2000 eine Beschränkung des Ausgabenwachstums auf durchschnittlich maximal
die Hälfte der Teuerung pro Jahr und den Ausgleich der Staatsrechnung bereits im
Jahre 2000 fordert. Unter anderem sollte der Personalaufwand um 5% reduziert
werden. Als Zweitrat lehnte der Ständerat die Motion mit 28:8 Stimmen aber ab, da das
rasche Sanierungstempo unrealistisch sei. Er unterstützte stattdessen den Bundesrat
auf seinem eingeschlagenen Kurs und hiess mit 31:4 Stimmen eine Motion seiner
Spezialkommission (Mo. 96.3257) gut, die bis Ende 1997 ein striktes
Ausgabenmoratorium und die Beseitigung des Haushaltdefizits bis spätestens im Jahr
2001 vorschreibt sowie keine zusätzlichen Abgaben und Lohnprozente - mit Ausnahme
der AHV und der Infrastrukturprojekte - zulässt. Der Nationalrat überwies den Vorstoss
ebenfalls, womit die im Legislaturfinanzplan festgehaltenen Massnahmen zur
verbindlichen Forderung des Parlamentes wurden. 35

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

Eine Motion Moser (fp, AG), die forderte, dass neue kostenverursachende
Gesetzesvorlagen und Bundesbeschlüsse von der Bundesversammlung nur behandelt
werden dürfen, wenn zugleich ein Finanzierungsnachweis erbracht wird, wurde vom
Nationalrat mit 36:55 Stimmen abgelehnt. 36

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

Die liberale Fraktion beklagte in einer Motion den Mangel an Möglichkeiten, das
Bundesdefizit wirklich zu reduzieren, da ein Grossteil der Ausgaben gesetzlich
gebunden sind. Sie beauftragte den Bundesrat, Erlasse in seinem Kompetenzbereich zu
ändern und dem Parlament Vorschläge zu Gesetzesrevisionen zu unterbreiten, die es
erlauben, die Ausgaben um insgesamt CHF 2 Mrd. zu senken. Der Nationalrat überwies
die Motion als Postulat. 37

MOTION
DATUM: 20.03.1998
URS BEER

Die Legislaturplanungs-Kommission des Nationalrates forderte mit zwei weiteren
Motionen eine Reduktion der Steuerquote auf 10% anzustreben, wobei sich die
Staatsquote tendenziell der Steuerquote anzunähern habe und die Bundesschuld
mittelfristig reduziert werden müsse, sowie eine antizyklische Ausrichtung der
Ausgabenpolitik des Bundes mit dem Ziel, die Schulden zu reduzieren und die Steuern
zu senken (Mo. 00.3230). Der erste Vorstoss fand im Nationalrat Zustimmung, wurde
aber vom Ständerat in ein Postulat beider Räte umgewandelt. Die zweite Motion wurde
auf Antrag des Bundesrates abgelehnt.  Eine Motion des Wallisers Antille (fdp) 00.3136)
zur Reduktion der Bundesschuld wurde in der Herbstsession abgeschrieben. Eine
Motion Mathys (svp, AG) (Mo. 00.3451) zur Senkung der Bundesschuld um 30% wurde
vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 38

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion Rossini (sp, VS), die mehr Transparenz in der
Statistik der öffentlichen Finanzen gefordert hatte. Der Bundesrat wies auf die
laufende Revision der Finanzstatistik hin, die unter anderem Parallelerhebungen
verhindern soll und eine Harmonisierung mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
anstrebt. 39

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Ständerat überwies eine Motion der FK-NR (Mo. 01.3678), die das
Ausgabenwachstum im Finanzplan 2003-2005 von nominell 4,1% auf 3,3% senken will,
um die Ausgaben zu stabilisieren, nur als Postulat. Das Anliegen sei zwar berechtigt,
aber realpolitisch nicht umsetzbar; die Schuldenbremse gehe vor. Gegen den Antrag
des Bundesrats überwies der Rat auch eine Motion Merz (fdp, AR), welche die Regierung
beauftragt, den Voranschlag 2004 und den Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass
das Wachstum der Gesamtausgaben gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die
durchschnittlich erwartete Teuerung beschränkt bleibt. Zudem soll der Bundesrat
weitergehende ausgabenseitige Entlastungsmassnahmen aufzeigen. Bundesrat Villiger
erklärte, dass bei der Erarbeitung von Voranschlag und Finanzplan nicht nur die
Schuldenbremsenkonformität im Vordergrund stehe. Der Bundesrat wolle auch den
finanzpolitischen Spielraum sicherstellen. Die Kosten, die im AHV- und IV-Bereich
unweigerlich anstehen, seien jedoch derart hoch, dass sie nicht durch Einsparungen in
anderen Bereichen kompensiert werden können. Deshalb seien die Forderungen der

MOTION
DATUM: 10.12.2002
MAGDALENA BERNATH
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Motion nicht realistisch. 40

Gegen den Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat im Frühling eine Motion
Walker (cvp, SG), welche die Regierung beauftragt, den Voranschlag 2004 und den
Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass das Wachstum der Gesamtausgaben
gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die durchschnittlich erwartete Teuerung
beschränkt bleibt; der Ständerat hatte im Vorjahr bereits einer gleich lautenden Motion
Merz (fdp, AR) (Mo. 02.3573) zugestimmt. Finanzminister Villiger erklärte in seiner
Antwort auf eine diesbezügliche dringliche einfache Anfrage von Anita Fetz (sp, BS)
(Anfrage 03.1014), es wäre eine jährliche Kürzung der geplanten Ausgaben um 7 Mia Fr.
nötig, um die Vorgaben des Vorstosses zu erfüllen. Die damit verbundenen Eingriffe in
die staatliche Aufgabenerfüllung wären weder sachlich vertretbar noch politisch
umsetzbar. Um den Bundeshaushalt langfristig zu sanieren, plane der Bundesrat vorerst
ein Entlastungsprogramm von 2 Mia. Fr. Da die WAK-NR nicht bereit war, die
Inkraftsetzung der Ehepaar- und Familienbesteuerung zeitlich zu verschieben, seien
zusätzliche Einsparungen von 1,5 Mia. bei den Ausgaben nötig. Der Bundesrat halte sich
jedoch die Möglichkeit offen, allenfalls auch einnahmenseitige Massnahmen
vorzuschlagen, so die Einführung einer Bundeserbschafts- und -schenkungssteuer, die
Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Schliessung von Steuerlücken in verschiedenen
Bereichen. Die Diskussion der gleich lautenden Motion der FDP-Fraktion (Mo. 02.3442)
wurde verschoben. 41

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer lehnte der Nationalrat eine Motion seiner Finanzkommission ab, welche die
Kreditsperre für die Ausgaben des laufenden Jahres von 1% auf 2% erhöhen wollte.
Gemäss Bundesrat Villiger hätte dies bedeutet, dass zusätzlich zu den geplanten
Sparmassnahmen im zweiten Halbjahr 2003 noch 90 Mio Fr. hätten eingespart werden
müssen. 42

MOTION
DATUM: 10.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit einer Motion verlangte Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) vom Bundesrat eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben. Analog zur NFA-Kommission soll eine
Spezialkommission erstens Vorschläge zu einer allgemeinen Reform der
Bundesaufgaben basierend auf den Kriterien Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
unterbreiten, zweitens das Problem der permanenten Überlastung des Bundes und
seiner Institutionen analysieren und drittens für jedes neue Investitionsvorhaben ein
Spezialbudget vorlegen. Die ersten beiden Punkte des Vorstosses wurden überwiesen,
der dritte abgelehnt; der Bundesrat hatte die ersten Punkte nur in Postulatsform
entgegen nehmen wollen. Auf Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 03.3345) als Postulat, welches die Regierung
beauftragt, in vierzig Punkten eine Reihe von Reformen in den verschiedensten
Politikbereichen (Gesundheit, soziale Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung etc.)
voranzutreiben. Die Absicht des Motionärs war, den Bundesrat dazu zu bewegen, dem
Parlament eine Auswahlmöglichkeit bei den Sparvorschlägen zu bieten. Bundesrat
Villiger entgegnete, dass er dies gerne tun würde, doch sehe er kein grösseres
Sparpotenzial. Der Rat überwies auch ein Postulat Bürgi (svp, TG) (Mo. 03.3348), das die
finanzpolitische Prüfung von längerfristigen Reformen in elf Bereichen anregte. Im
Anschluss an die Debatte zum Entlastungsprogramm 2003 überwies das Parlament eine
Motion der Spezialkommission-NR (Mo. 03.3435) als Postulat beider Räte, welches ein
weiteres Sanierungsprogramm fordert; die Diskussion einer Motion der SVP-Fraktion
(Mo. 03.3495), die ein Sanierungspaket mit einer Aufgabenverzichtsplanung und einer
Ausgabenreduktion von mindestens 2,5 Mia Fr. bis Ende 2004 verlangt, wurde
verschoben. 43

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Während des laufenden Jahres behandelten die Räte mehrere Vorstösse, welche eine
Aufgabenverzichtsplanung verlangten: In der Sommersession lehnte der Nationalrat
eine von Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) eingereichte Motion, welche eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben verlangte, ab, da mit den
Entlastungsprogrammen 2003 und 2004 bereits entsprechende Schritte eingeleitet
seien. Auf Antrag des Bundesrates überwies er drei gleichlautende Motionen der SVP-,
CVP- und FDP-Fraktion (Mo. 02.3444, Mo. 02.3443, Mo. 02.3442)  als Postulate, welche
eine schuldenbremsenkonforme Finanzplanung ohne Steuererhöhungen, eine
Verzichtsplanung sowie eine Beschränkung des Ausgabenwachstums auf das

MOTION
DATUM: 27.09.2004
MAGDALENA BERNATH
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Wirtschaftswachstum forderten und stimmte der Umwandlung einer weiteren Motion
der FDP-Fraktion (Mo. 02.3560) in ein Postulat zu, das die Kürzung der Ausgaben
verlangte. In der Herbstsession nahm der Nationalrat eine Motion der CVP-Fraktion
(Mo. 03.3311) an, welche die Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und
der Strukturen der Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse
forderte. Der Bundesrat hatte diesen Vorstoss lediglich in Postulatsform
entgegennehmen wollen. 44

Im Anschluss an die Budgetdebatte überwies das Parlament eine Motion der FK-NR,
welche den Bundesrat beauftragte, die Normen und Standards der allgemeinen
Bundesverwaltung im Bereich Bauten, Raumbewirtschaftung, Logistik und
Informationstechnologie in allen Departementen durchzusetzen. Zwei weitere
Vorstösse der Kommission stiessen beim Nationalrat zwar auf Zustimmung, der
Ständerat lehnte sie jedoch auf Antrag des Bundesrats ab: Die erste Motion (Mo.
04.3615) forderte eine konkrete Aufgabenverzichtsplanung und Verwaltungsreform, um
mindestens ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erreichen. Der Ständerat verwarf
sie mit der Begründung, dass nur noch das Finanzplanjahr 2006 einen negativen
Abschluss aufzeige, 2007 und 2008 gingen von schwarzen Zahlen aus. Um auch für
2006 einen ausgeglichenen Abschluss zu erreichen, müsste parallel zum und
gleichzeitig mit dem Entlastungsprogramm 2004 (EP 04) mit einem Umfang von 2 Mia
Fr. ein weiteres Sanierungsprogramm in der Grössenordnung von rund 800 Mio Fr.
konzipiert und mit Gesetzesänderungen im Hinblick auf das Jahr 2006 umgesetzt
werden. Ein derart drastisches Vorgehen – zwei Sanierungsprogramme gleichzeitig
nebeneinander – sei nicht nur nicht machbar, sondern gefährde das EP 04. Die zweite
vom Ständerat verworfene Motion (Mo. 04.3617) verlangte, die im Generalsekretariat
des UVEK unter der Rubrik „Dienst für besondere Aufgaben“ anfallenden, von den
Bestellern nicht vollständig abgegoltenen Kosten bezüglich des Kostendeckungsgrades,
der Transparenz und der Departementszuordnung zu überprüfen und entsprechende
Anpassungen im Budget 2006 vorzunehmen. Der Nationalrat überwies zudem
diskussionslos ein Postulat der FDP-Fraktion (Po. 04.3445), welches vom Bundesrat die
Gewährleistung der Kostentransparenz für staatliche Leistungen forderte. 45

MOTION
DATUM: 08.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Willen des Bundesrates stimmte der Ständerat in der Frühlingssession einer
Motion Lauri (svp BE) zu, welche verlangt, den Einnahmenschätzungen für Budget und
Finanzplan realistisch-konservative Annahmen zugrunde zu legen, da die
Einschätzungen in den vergangenen Jahren zu optimistisch ausgefallen seien. Der
Nationalrat lehnte den Vorstoss ab. 46

MOTION
DATUM: 09.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos stimmte der Nationalrat einer Motion der FDP-Fraktion zu, welche den
Bundesrat auffordert, die Synergie- und Rationalisierungspotenziale in der
Bundesverwaltung als Folge der vom Volk angenommenen NFA aufzuzeigen und einen
Bericht über den Zeitplan der Realisierung der Effekte auf Budget und Personal zu
erstellen. 47

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 48

Im Zusammenhang mit dem EP 04 behandelte das Parlament eine Reihe von
Vorstössen: Überwiesen wurden zwei Motionen der Spezialkommission des
Nationalrats: Die erste (Mo. 05.3223; siehe dazu auch hier) ermöglichte es dem
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) wieder, einen jährlichen Reservebetrag von 50
Mio Fr. für langjährige Projekte mit starker ausländischer Forscherbeteiligung
vorzusehen; die Massnahmen des EP 04 hatten eine Änderung der bisherigen
Verbuchungspraxis verlangt, die es dem SNF nicht mehr erlaubten, Rückstellungen in
dieser Grössenordnung zu tätigen. Das zweite Begehren (Mo. 05.3228; siehe dazu auch
hier) verlangte von der Regierung, im Rahmen der bevorstehenden Verwaltungsreform
eine Zusammenführung der Bundesämter für wirtschaftliche Landesversorgung, für
Landwirtschaft, für Veterinärwesen sowie der Eidg. Forstdirektion zu prüfen mit dem
Ziel, die Verwaltungskosten um mindestens 25% zu senken. Gegen die Stimmen der
Linken billigte der Nationalrat auch eine dritte Motion seiner Spezialkommission,
welche die Einnahmen aus der für den Strassenverkehr zweckgebundenen
Mineralölsteuer ab sofort ausschliesslich und nur gemäss den geltenden Bestimmungen
verwenden will. Da das EP 04 eine Etappierung vorsieht, lehnten beide Räte eine
Standesinitiative des Kantons Jura (St. Iv. 05.303) zur raschen Fertigstellung des
Nationalstrassennetzes ab. 49

MOTION
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr vom Nationalrat gebilligte Motion der FDP-
Fraktion ab, welche den Bundesrat aufforderte, die Synergie- und
Rationalisierungspotenziale in der Bundesverwaltung als Folge der vom Volk
angenommenen NFA aufzuzeigen und einen Bericht über den Zeitplan der Realisierung
der Effekte auf Budget und Personal zu erstellen. Der Rat sah die Anliegen des
Vorstosses in der zweiten Botschaft des Bundesrates zur NFA im wesentlichen als erfüllt
an. 50

MOTION
DATUM: 21.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat stimmte einer im Vorjahr vom Ständerat gebilligten Motion Lauri (svp,
BE) zu, welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren. 51

MOTION
DATUM: 21.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat Markus Hutter (fdp, ZH) reichte zwei Motionen zum Thema
Schuldenbremsenkonformität ein. Die erste der beiden wollte, dass im Falle von im
Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten Budgets der Bundesrat die
budgetierten Zusagen so weit reduziert, bis die Schuldenbremse wieder eingehalten
werden kann. Der Bundesrat lehnte dies mit der Begründung ab, dass es nicht angehe,
im Falle eines durch das Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten
Voranschlags die Budgethoheit an den Bundesrat zu delegieren. Der Nationalrat sprach
sich gegen die Motion aus. Die zweite Motion (Mo. 03.3770) verlangte vom Bundesrat,
keine Frühpensionierungen beim Bundespersonal auf Staatskosten mehr vorzunehmen,
sofern die Haushaltsführung des Bundes nicht schuldenbremsenkonform ausgestaltet
ist. Auch diese Motion wurde knapp mit 80 zu 91 Stimmen abgelehnt. 52

MOTION
DATUM: 12.03.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, zu Beginn jeder Session
eine Übersicht über behandelte Geschäfte mit Auswirkungen auf den Steuerertrag von
Bund und Kantonen zu publizieren. Nur mit einer solchen Übersicht könne genügend
Transparenz in Bezug auf die zahlreichen Steuervorhaben hergestellt werden. Sowohl
der Ständerat als auch der Nationalrat nahmen die Motion gemäss Empfehlung des
Bundesrates an. 53

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER
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Die SVP-Fraktion hatte 2005 eine Motion eingereicht mit dem Auftrag an den
Bundesrat, ein umfassendes Konzept zur Sanierung der Bundesschulden vorzulegen.
Die ursprüngliche Behandlungsfrist von Ende 2006 wurde vom Nationalrat verlängert,
der der Motion im März 2009 knapp mit 92 zu 90 Stimmen zustimmte. Im Ständerat
hingegen herrschte die Meinung vor, dass das Verfallsdatum dieser Motion
überschritten war; er lehnte sie deutlich ab. 54

MOTION
DATUM: 27.05.2009
NATHALIE GIGER

Um diese Stossrichtung zu untermauern, überwiesen die beiden Räte gegen den Antrag
des Bundesrates eine Motion der nationalrätlichen Finanzkommission, welche die
Landeregierung beauftragte, die Aufgabenüberprüfung fortzusetzen. Dadurch soll der
Bundeshaushalt längerfristig substanziell entlastet werden. Der Ständerat nahm am
Motionstext geringfügige Modifikationen vor, die den Bedürfnissen des Bundesrates
zumindest teilweise entgegen kamen. 55

MOTION
DATUM: 20.12.2011
LAURENT BERNHARD

Die Regierung habe die Bundesaufgaben strategisch zu überprüfen und den
Bundeshaushalt jährlich um CHF 1,5 Mrd. zu entlasten. Dies forderten National- und
Ständerat in der Herbst- bzw. Wintersession 2015 und überwiesen eine mit 14 zu 9
Stimmen angenommene Motion der Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) an den
Bundesrat. Die Motion sah vor, dass die Ergebnisse der Überprüfung über die
Voranschläge 2017 bis 2019 umgesetzt werden sollten. Im Nationalrat war eine
Minderheit Hadorn (sp, SO), die sich irritiert darüber gezeigt hatte, dass die Räte, deren
ständige Pflicht es sei, die Aufgaben strategisch zu überprüfen, nun dem ausführenden
Bundesrat diesen Auftrag erteilen wolle, mit 53 zu 107 Stimmen deutlich unterlegen.
Keine Unterstützung hatte die Motion von der Mehrheit der Finanzkommission des
Ständerates (FK-SR) erhalten. Diese hatte den Vorstoss mit mit 6 zu 4 Stimmen bei 1
Enthaltung abgelehnt, unterlag dann in der kleinen Kammer aber einer Minderheit Hefti
(fdp, GL) mit 16 zu 24 Stimmen. Der Bundesrat hatte die Motion unterstützt, da, so
Finanzministerin Widmer-Schlumpf, die Annahme eigentlich keinen Einfluss auf die
Sparmassnahmen des Bundesrats habe. 56

MOTION
DATUM: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH

Mit der Motion Müller (cvp, LU) „Neuer Spielraum für die Verwendung von
Überschüssen" soll der Bundesrat beauftragt werden, Möglichkeiten aufzuzeigen,
Überschüsse im Bundeshaushalt bei einer Netto-Schuldenquote von maximal 10
Prozent des BIP in Zukunft zur Hälfte für den AHV-Ausgleichsfonds einsetzen zu
können. Der Motionär stösst sich daran, dass Überschüsse aus dem Budget unabhängig
von der Schuldenhöhe ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden
können und somit dringende Aufgaben wie die Sicherung der Altersvorsorge
zurückstehen müssen. 

Der Bundesrat präzisierte die Forderung Müllers, indem er die Verwendung der
Überschüsse gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse auf die strukturellen
Überschüsse beschränkte. Diese seien zur Hälfte auf Mehreinnahmen bei der
Verrechnungssteuer zurückzuführen, deren zukünftige Entwicklung jedoch unklar sei.
Würden somit nur die Hälfte der strukturellen Überschüsse aufgrund der Kreditreste an
die AHV ausbezahlt, erhielte diese dadurch rund CHF 600 Mio. zusätzlich zum
jährlichen Bundesbeitrag an die AHV von CHF 8,2 Mrd. (2015). Da der Bundesrat jedoch
allgemein dabei sei, zu prüfen, ob eine Anpassung der Regeln der Schuldenbremse
sinnvoll sei, sei eine Fokussierung auf die AHV verfrüht. Folglich empfahl der Bundesrat
die Motion zur Ablehnung. 57

MOTION
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER

In seiner Botschaft zum Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 2017-2019
beantragte der Bundesrat, die Motion „Strategische Überprüfung der
Bundesaufgaben“ abzuschreiben. Er argumentierte, dass mit den im Voranschlag 2016
und dem Stabilisierungsprogramm 2017-2019 ergriffenen Massnahmen die
Kernforderung der Motion – die Entlastung des Haushalts um mindestens CHF 1,5 Mrd.
durch strategische Überprüfung der Bundesausgaben – erfüllt worden sei. So sei die
ausgabenseitige Entlastung sowohl durch Aufgabenverzicht als auch durch Reformen
und Effizienzsteigerungen erzielt worden, ohne dass dabei die Kernaufgaben des
Staates gefährdet worden wären. Sowohl der Ständerat (am 28.09.2016) als auch der
Nationalrat (am 30.11.2016) folgten dem bundesrätlichen Antrag und schrieben die
Motion ab. 58

MOTION
DATUM: 25.05.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Ohne grosse Debatte – einzig Motionär Müller (cvp, LU) und Bundesrat Maurer äusserten
sich zur Motion "Neuer Spielraum für die Verwendung von Überschüssen" – lehnte der
Nationalrat in der Sommersession 2017 den Vorschlag ab, dass der Bundesrat Regeln
ausarbeiten solle, wie in Zukunft nicht der gesamte Überschuss für den Schuldenabbau
verwendet werden müsse. Für die Motion sprachen sich 81 Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der SP-, Grünen- sowie CVP/EVP-Fraktion aus, dagegen stimmten
geschlossen alle anderen Fraktionen (109 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). 59

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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